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28- Stück.
Cassel den u'ii Julius 1308.

Fortsetzung des Königlichen Decrets vom LZten April 1808, die
militairische Conscription betreffend.

Art. 4i. Findet der Recrutirungs-Rath, daß ein Conscribirter die Absicht gehabt habe,
den Unterpräfecten bei der ersten Untersuchung durch Anführung oder Erdichtung von Gebre
chen, die er nicht hatte, zu hintergehen, so hat er ihn unter die Zahl derjenigen zu setzen, die
zuerst marschiren müssen.

Ar*. 42. Der Rath kann verordnen, daß diejenigen, welche von dem Unterpräfecten oh,
 ne hinlänglichen Grund als dienstunfähig angegeben worden find, wieder in die Aste der dienst«
thuenden eingetragen werden.

Der RecrutirungS-Rath kann sowohl während seiner jährlichen Sitzung, als nach deren
Breudigtmg, jeden Conseribirren, dessen Classe noch in Thätigkeit ist, und der durch eiuen

 Unterpräfecren ausgeschlossen ward, oder wider dessen Ausschließung Einwendungen gemacht
find, vor sich ford-rn. Wenn nach reiflicher Prüfung die Entscheidung des Rathes mit der
des Unterpräfecten im Widersprüche steht, soll der als gesund anerkannte Conscribirte auch für
tauglich zum wirklichen Dienste erklärt werben. Ist der Inhaber einer spätern Nummer, alS
dieser Conscribirte erhalten hatte, in den wirklichen Dienst gesetzt worden, so soll dieser Con-
scrchirte sofort zur Armee geschickt werden ; im entgegengesetzten Falle aber nur nach der Ord
nung seiner Nummer marschiren. Ist ein Conscribirter an der Stelle und an dem Platze ei
 nes solchen, welchen der Recrutirungs»Rath in Thätigkeit gesetzt hat, marschirt, so muß der
selbe, sobald der Andere, welcher als gesund anerkannt worden ist, sich unter die Fahnen ge
stellt hat, entlassen werben.

Die Präfeeten sind verbunden, dergleichen Berichtigungen, welche der Rath glaubte ma
chen zu müssen, dem Kriegsminister besonders anzuzeigen.

Art. 43. Das letzte Geschäft der Recrutirungs - Räthe ist die Verfertigung und Schlies
sung der Hauptlisten der Conscribirten. Das unten erwähnte Loosen soll in jedem Hauptorte
 des DistrictS statt finden, und die Eintheilung der Conscribirten in drei Classen zum Gegen
stände haben, nämlich in das zum wirklichen Dienste bestimmte Contingent, in die zur Reserve
Gehörenden, und in freie Conscribirte. Die erste Classe soll zu den verschiedenen Armee. CorpS
admarschiren; die zweite bleibt der Verfügung der Regierung überlassen, und die dritte ist

 nur in dem Falle einer außerordentlichen Aushebung zu erscheinen verpflichtet.
Art. 44. DiePrafecten müssen einen Auszug aus den UntersuchungsProtocollen derRtz»

erutirangs»Räthe dem Kriegsminister, welcher nur allein deren Entscheidungen abzuändern be
rechtigt ist, zuschicken.

 Art. 45. Die Recrutirungs»Räthe sollen in jedem Departement führ ihre Archive und
Papierreinen besondern Aufbewahrungsort haben. Diese Papiere müssen nach jeder Sitzung
geordnet und verzeichnet werden, und blechen der Verantwortlichkeit des General-SecretairS
 des Departements überlassen. Der Kriegsminister und der zur Recrutirung bestimmte Olsicier
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